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z 

Die Abg. Dr. S t übe r und Genossen richteten am 14. März d.J. 

an den Finanzminister eine Anfrage, betreffend das deutscho ~igentum 

in Österreich. Sie fragten den Minister~ ob er berEdt sei, nühere 

AuskÜnfte über den von seinem Ministerium veranlass~en Schxiftanwechsel 

mit dem ttSchutzverband beschlagnahmter deutscher Vermögen in Öster;:'­

reich e.V. jl. zu geben. 

In Beantwortung d.ieser Anfrage teilt Bundesniinister für Finanzen 0 

Dr. M arg a r 6 t h a folgendes mit: 

"Das Bund.esministeril~m für Finanzen ist von verschi~denen Soiten 

auf die Gründung und das Wirken eines Schutzverbandes beschlagnahmter 

doutscherVernögon in Österreich e~V. aufmerksam gemacht worden und 

hat sich pflichtgemäse an das Bundeskanzleramt - Auswärtige Angelegen­

hei ten um nJ',here Informationen über den genannten Verband gewendet. 

Das Bundeskanzleramt -Auswärtige Angelegenheiten hat daraufhin den 

Leiter der österreichischen Verbindun{jsstellc in Münehcn zur Einholung 

entsprochender Informationen beauftragt. Dieser Funktionär hatte je­

doch keinerlei Aufträge, sich schriftlich mit de8 Verband in Verbin­

dung zu setzen oder dem Verband mitzutoilen, für wen die verlangten 

Informationen bestimmt sind. Die von keiner östexl'eichis.chen Stelle 

erwünschte offizielle Stellungnahme des Vel'bandes 1,7urde· also durch 

eine missverständliche Auffassung des Auftrages des D~ndeska~leramtes 

Auswärtige Angelegenheiten provoziert~ 

Ich stelle fest, das.s weder das Dundesministerium für Finanzen 

noch das Bundeskanzleramt - Auswtirtigo Angelegenheiten don Auftrag ge­

geben haben, den -genannten Verband aufzufordern, seino Vorschlä.ge 

bekanntzugoben. Ein derartiger Auftrag Tmrde auch den östorroiohisohon 

Intontionen zuwiderlaufon, \leil zur Herbeiführung einer Entsohlios­

sung der östorroichischen DU:.HkDregierung übor das endgültige Schick­

sal des deutschen Eigontums in ~sterreich der Augenblick noch nicht· 

gokommen ist4 Ich \70i8e dal~auf hin, dass sich dio Besatzungsmächte 

jede Verfüeung über die Subotanz clos erwähnton Vermögons auf Grund 

des bostehoJ1.den· Kontrollabkommens vorbohal ton haben." -o-.-.-c-.-.-
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